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Neue Möglidikeiten für die Privatinitiative in Spanien?
Ulrich Brösse, Madrid

In jeder Volkswirtsdiaft ist das Problem zu lösen, 
wie die W irtsdiaftsordnung gestaltet werden soll, in 

deren Rahmen sidi der W irtsdiaftsprozeß abspielen 
kann. Der Staat muß in dieser H insidit eine Grund- 
entsdieidung treffen, die in der Anerkennung be
stimmter Prinzipien (z. B. Prinzip der staatlidien W irt- 
sdiaftsplanung, Prinzip der Anerkennung der Privat
initiative u. a.) in einer Verfassung oder den Gesetzen 
zum Ausdrudc kommt. Betraditen w ir die spanisdie 
W irtsdiaftsordnung der letzten 25 Jahre, d. h. der Zeit 
nadi dem Sieg Francos im Bürgerkrieg, so können wir 
einen interessanten W andel in den der W irtsdiaft zu
grunde liegenden Leitideen feststellen.

Bis etw a 1958/59 wird die spanisdie W irtsdiaft durdi 
umfangreidien Staatsinterventionismus imd -dirigismus 
geprägt. In den Jahren danadi hebt sidi deutlidi die 
Tendenz des Zurüdctretens der staatlid ien  A ktivität 
zugunsten einer Liberalisierung ab. Die entsprediend 
getroffenen Maßnahmen erstreben die Erriditung einer 
m arktw irtsdiaftlidi orientierten W irtsdiaftsordnung. 
Von den zahllosen Fragen, die sidi aus der Umstellung 
ergeben, soll uns hier vor allem eine besdiäftigen: Mit 
w eidien M öglidikeiten kann die private Unternehmer
initiative in Spanien redinen? In Beantwortung dieser 
Frage besdiränken wir uns auf den Bereidi der Privat
initiative, der die Kombination der Produktionsfak
toren Kapital und A rbeit betrifft. W egen der wedisel- 
seitigen Beeinflussung und Abhängigkeit von Privat
initiative und W ettbewerb soll audi der Einfluß der 
Umstellung der W irtsdiaftsordnung auf den W ett
bewerb betrad ite t werden.

E poche des S taa tsin terven tion ism us

Charakteristisdi für diese Periode ist die umfangreidie 
Unternehm ertätigkeit des Staates. Durdi die Gründung 
des N ationalen Industrieinstituts (Instituto Nacional de 
Industria =  INI) im Jahre  1941 w ar die Voraussetzung 
für die in der Folgezeit vorgenommenen zahlreidien 
Erriditungen nationaler Unternehmungen gegeben. Ein 
großer Teil d e r modernen leistungsfähigen Industrien, 
vor allem in den Produktionszweigen Stahlindustrie, 
Energieerzeugung, Fahrzeugindustrie, Sdiiffbau, Raffi
nerien u .a ., ist eine Sdiöpfung des Instituts. Die Ge
samtinvestitionen des INI beliefen sidi Ende 1961 auf 
etwa 62 Mrd. Peseten. Es soll hier n id it w eiter nadi- 
geforsdit werden, inwieweit die staatlid ie  A ktivität 
ihre Bereditigung hatte. W ir müssen nur feststellen, 
daß der privaten Untem ehm erim tiative, im Gegensatz 
zur staatlidien, enge Fesseln angelegt w orden waren. 
Ein Gesetz aus dem Jahre  1939 m adite die Erriditung 
neuer Unternehmen oder die Verlegung und Erweite
rung sdion bestehender von der Genehmigung des 
Industrieministeriums abhängig.

Diese V orsdirift ist die Folge der damals herrsdienden 
Ideologie, daß der Staat in der W irtsdiaft die führende 
Rolle zu spielen habe; er soll durdi ausgedehnte Kon

tro lle und eigene A ktiv ität fü r e ine  Verwirklidiung 
des Allgemeinwohls sorgen. In der Bemühung um die 
Erfüllung dieser Verpfliditung hat der Staat jedodi 
oft mehr zum eigenen V orteil un ter Vernadilässigung 
und Benaditeiligung der privaten  W irtsdiaft gehandelt. 
Da die Überbetonung der staatlid ien  Aktivität im 
W irtsdiaftsleben einen um fangreidien bürokratisdien 
Apparat hatte entstehen lassen, stand die Erlaubnis 
zur Firmengründüng, wenn sie überhaupt erteilt 
wurde, am Ende eines hindernisreidien W eges durdi 
Äm ter und Behörden. Es ist einleuditend, daß sdion 
eine soldie formale Ersdiwerung der Unternehmens
gründung oder -erweiterung auf die Privatinitiative 
n id it gerade stimulierend w irkte. In viel größerem 
Ausmaße hinderten den Unternehm er jedodi die 
Sdiwierigkeiten der Kreditbesdiaffung an  einem Ein
satz des Produktionsfaktors Kapital nadi seinen eige
nen W ünsdien.

K a p ita lm a rk ts itu a tio n  scha fft S trukturprob lem e

Die meisten spanisdien Banken sind sog. gemisdite 
Banken (banca mixta). Ihre K reditgesdiäfte besdirän
ken sid i n ld it auf die Gewährung kurzfristiger Dar
lehen, sondern betreffen in erheblidiem  Umfang audi 
langfristige Investitionskredite. Als Folge davon 
halten die Banken häufig didie A ktienpakete von 
Industrieunternehm en im Portefeuille, wodurdi sie 
große Teile der W irtschaft beherrsdien können. In der 
Regel sind sie audi nur bereit, von ihnen kontrollierte 
Unternehmen mit Darlehen zu unterstützen. Diese 
Situation hat im Laufe der Zeit dazu geführt, daß nur 
die großen, Bankkreisen angesdilossenen Unterneh
men mit Krediten versorgt wurden, während vor allem 
für die mittelgroßen und kleinen Industriebetriebe das 
Kreditproblem ungelöst blieb. Banken, die sidi diesen 
Gruppen widmeten, w aren n id it genügend vorhanden.

An Industriekreditbanken gab es die öffentlidie Bank 
„Banco de Crédito Industrial", die den Anforderungen 
der Praxis bei weitem n id it genügte. Von seiten des 
Staates wurden keine A nstrengungen unternommen, 
die Sdiwierigkeit zu beheben. Darauf ist es zurüdczu- 
führen, daß heute in der spanisdien W irtsdiaftsstruk
tur die mittelgroßen Betriebe in der Minderzahl sind. 
Eine Unzahl kleiner Produktionsstätten mit geringer 
K apitalausstattung steht wenigen großen Unternehmen 
gegenüber. Im Jahre  1958 zählten 82 Vo der Betriebe 
weniger als 10 Beschäftigte und 0,2 Vo mehr als 500 
Besdiäftigte. Diese kleinen Fabrikationsstätten arbei
ten zudem mit veralteten  M asdiinenausrüstungen, was 
notwendigerweise zu einer geringen Produktivität 
führen muß.

Für die Unternehmen des INI w ar die Kreditbesdiaf
fung auf besondere A rt gelöst worden. Bis 1957 erhielt 
das INI Gelder aus dem Staatshaushalt. Daneben 
mußten die Sparkassen 60 ”/o (heute 65 Vo] ihrer Mittel 
in Staatsobligationen anlegen, zu denen audi die
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Sdiuldversdireibungen der nationalen Unternehmen 
gehören. Da die Spareinlagen bei den Sparkassen zui 
Finanzierung der staatlichen Industrien nicht aus- 
reiditen, wurden viele Investitionen mittels Kredite 
der Spanisdien Bank vorgenommen. Die übertriebene 
Ausdehnung dieser Kapitalbeschaffung erk lärt die 
starken inflationistischen Erscheinungen mit Preisstei
gerungen von rund 40 “/o in den Jahren 1956 bis Ende
1958. Da auf der anderen Seite infolge der staatlichen 
Lohnfestsetzung den Preissteigerungen keine ent
sprechenden Lohnsteigerungen gegenüberstanden, 
wurde im Endergebnis der Aufbau der Unternehmen 
des INI durch eine Art Zwangssparen infolge Kon
sumverzichts breiter Bevölkerungskreise erreicht. W ir 
können also feststellen, daß der Staat zwar für seine 
Investitionen die nötigen M ittel bereitstellte, über 
seine eigene A ktivität aber d ie  Privatwirtschaft ver
nachlässigte.

Staatliche R eg lem en tie ru n g  d e r  A rbe itsbed ingungen
Auch auf dem Gebiet der A rbeit hat der staatliche 
Interventionismus ein ungünstiges Klima für eine Ent
faltung der Privatinitiative geschaffen. Die Festsetzung 
der Arbeitsbedingungen, im speziellen der Löhne, ge
sdiah bis 1956 praktisch durch den Staat. Private 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und ihren 
Arbeitne^hmern über höhere als staatlicherseits ge
nehmigte Löhne bedurften zur W irksam keit der be
hördlichen Genehmigung. Die staatliche Lohnfestset
zung hatte zwar den Vorteil, daß die Unternehmer mit 
einer weitgehenden Konstanz der Löhne, die zudem 
sehr niedrig waren, rechnen konnten, das System ent
behrte jedoch jeglichen Anreizes zu besonderen Leistun
gen seitens der Arbeitnehmer. Die niedrige Gesamt- 
produktivität der spanischen Betriebe in  der hier be
handelten Periode des Staatsinterventionismus ist also 
nicht nur auf die mangelnde und schlechte Kapital
ausstattung, sondern ebenso auf schlechte A rbeitslei
stung zurückzuführen. Durch die niedrigen Löhne 
sahen sich die Unternehmer auch nicht zu einer größe
ren Kapitalausrüstung ihrer Betriebe genötigt, denn 
die menschliche A rbeitskraft w ar billiger und vor allem 
leichter zu erlangen als gute Maschinen.

Auf der anderen Seite schlug die fehlende Dynamik in 
der Wirtschaft auf den Lebensstandard der unteren 
und mittleren Bevölkerungsschichten zurück. Das spa
nische Volkseinkofloimen pro Kopf d e r Bevölkerung ist 
eines der niedrigsten der westeuropäischen Länder. 
Ein Druck der Arbeiterschaft, mit dem Ziel, die soziale 
Lage zu verbessern; w ar kaum  möglich. Kollektive 
Kampfmaßnahmen, w ie z. B. d e r Streik, waren verfas
sungsrechtlich verboten. Die vertikalen Gewerk
schaften, in denen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gleichzeitig zusammengefaßt sind, standen unter staat
licher Leitung und Aufsicht. Ein kollektives Arbeits
redit, insbesondere ein Kollektivvertragsrecht, exi
stierte bis 1958 nicht. W eder für Arbeitgeber noch für 
Arbeitnehmer bestanden also Möglichkeiten, d ie starre 
staatliche Reglementierung der Arbeitsverhältnisse zu 
beeinflussen.

Ähnliche Effekte wurden mit der „Sicherung" der 
Arbeitsplätze erreicht. In der Praxis w ar eine Kündi

gung ausgeschlossen, ausgenommen in gewissen Fällen, 
in denen sich der Arbeitnehmer irgendwelche Fehler 
oder schlechtes Benehmen hatte zuschulden kommen 
lassen. Kündigungen auf Grund von wirtschaftlichen 
Überlegungen des Unternehmers w urden jedoch wegen 
der Erhaltung der Stabilität der Arbeitsplätze und der 
Gefahr der Arbeitslosigkeit fast unmöglich gemacht. 
Die Unternehmer waren also häufig gezwungen, eine 
größere Anzahl von Arbeitnehmern zu beschäftigen, 
als für das Unternehmen erforderlich gewesen wäre, 
was wiederum Rückwirkungen auf die Produktivität 
hatte. Das System hat lange Zeit die staatliche A rbeits
losenversicherung ersetzt, die erst in jüngster Zeit ins 
Leben gerufen worden ist. <

L ibera lisierung  fü r  d ie  E W G

Diese soeben charakterisierte Periode der Vorherrschaft 
staatlicher A ktivität mit zahlreichen Beschränkungen 
der persönlichen Entscheidungsfreiheit im Wirtschafts
leben soll durch eine neue, liberale Epoche über
wunden werden. Spanien erstrebt die Angliederung 
an Europa. Es hat um die Aufnahme in  die Europä
ische Wirtschaftsgemeinschaft ersucht. Die Idee von 
der Vorherrschaft des Staates in der W irtschaft ist der 
Erkenntnis gewichen, daß eine liberalere, freiheit
lichere Organisation der Volkswirtschaft doch förder
licher und nützlicher sei. Die Nutzbarmachung der 
privaten Unternehmerinitiative und die Schaffung der 
Voraussetzungen für einen gesunden W ettbewerb 
sind heute das Anliegen des spanischen Staates. Der 
Zeitpunkt für den Wechsel in der Ordnung der spani
schen W irtschaft läßt sich natürlich nicht genau fixieren. 
Der Beginn des sog. Stabilisierungsplanes im Jahre 
1959 kann etwa als W endepunkt angesehen werden.

Der Umschwung im theoretischen Denken hat nicht 
auch sofort eine vollständige Umstellung der W irk
lichkeit nach sich gezogen. Der Staat wird seine Unter
nehmerfunktion w eiterhin ausüben. Es ist auch noch 
nicht vorauszusehen, ob d ie Tätigkeit des INI in Zu
kunft wirklich nur auf eine solche Produktion be
schränkt bleibt, für die private Unternehmer fehlen. 
In der Marktwirtschaft ist es erforderlich, die Rolle 
der öffentlichen Investitionstätigkeit genauer zu um
reißen. Allerdings ist eine Angleichung der w ettbe
werblichen Stellung der Gesellschaften des INI an die 
privaten festzustellen. Seit 1959 müssen die natio
nalen Unternehmen wie alle übrigen ihren Kapital
bedarf auf dem Kapitalm arkt decken; es stehen ihnen 
also keine M ittel aus dem Haushaltsplan mehr zur V er
fügung. Ihnen fließen jedoch weiterhin die Gelder der 
Sparkassen zu. Eine Änderung zugunsten der Privat
wirtschaft ist vorgesehen. Auch bemühen sich Staat und 
Privatwirtschaft in immer stärkerem  Maße, das Kredit
problem für die private W irtschaft zu lösen.

„ E m a n zip a tio n “ im  B ankensystem

Nach einem Gesetz vom Dezember 1962 müssen die 
Banken innerhalb von fünf Jahren ihren  Bestand an 
W ertpapieren so reduzieren, daß die Summe der im 
Portefeuille verbliebenen W erte, zuzüglich der der 
Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung, das
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Grundkapital einschließlich der Rücklagen nicht über
steigt. Fast alle Banken sind davon betroffen, in 
diesem Sinne eine Verminderung ihrer Beteiligungen 
vorzunehmen. Für die zwölf größten Banken handelt 
es sidi oim die Veräußerung von Papieren im W erte 
von ungefähr 5 Mrd. Peseten, was bei einem Gesamt
besitz dieser Banken an W ertpapieren von rund 22 
Mrd. Peseten einen recht beachtlidien Betrag darstellt. 
Der Sinn der neuen Vorschrift liegt einmal darin, daß 
die Banken wirklich nur ihre eigenen M ittel bei lang
fristigen Investitionen aufs Spiel setzen, zum anderen 
aber darin, daß der Einfluß der gemischten Banken 
auf die W irtschaft etwas abgeschwächt wird.

Einige der Banken haben auf das erwähnte Gesetz 
schon mit der Ankündigung der Gründung von Ban
ken „zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung" 
geantwortet. In der Praxis werden dann diese Neu
gründungen zum Teil die die Grenze übersteigenden 
A ktienpakete d er M uttergesellschaften übernehmen, 
so daß letztlich von einer Verminderung der beherr
schenden Stellung der Banken nicht gesprochen wer
den kann. Immerhin bleibt zu hoffen, daß sich die 
neuen Bankinstitute in größerem Umfang auch dem 
Kreditgeschäft mit den kleinen Unternehmen und vor 
allem den nicht von ihnen abhängigen Unternehmen 
widmen werden.

B eschränkte  G ew erbefreiheit a ls  M itte l zu r  
S trukturverbesserung

Durch ein Dekret vom Janaiar dieses Jahres ist das 
System der Genehmigung von Eröffnung, Erweiterung 
oder Verlegung eines Gewerbebetriebes durch ein 
System der beschränkten Gewerbefreiheit ersetzt wor
den. A rtikel 1 dieses Dekrets verkündet die Gewerbe
freiheit. Ausnahmen gelten nur für besondere W irt
schaftssektoren, w ie z. B. die W affenindustrie, Atom
industrie oder die öffentliche W asser-, Gas- und Elek
trizitätsversorgung. Jedoch 'ist auch in diesem Geset
zestext aus dem  Jahre 1963 noch ein beträchtlicher 
Rest von dem Staatsinterventionism us der V orjahre 
zu spüren. Art. 2 zählt nämlich eine lange Liste von 
Produktionszweigen auf, für die der Industriem inister 
«technische Bedingungen“ und „Minimalgrößen" an
geben wird, d ie  von den betreffenden Unternehmen 
eingehalten werden müssen. W erden diese Vorschrif
ten nicht befolgt, is t w eiterhin die behördliche Geneh
migung erforderlich.

W ie das Gesetz in  seiner Präambel hervorhebt, liegt 
der Sinn der die Gewerbefreiheit einengenden Vor
schrift in keiner W eise in einer Behinderung der pri
vaten  Initiative. Vielmehr soll die behördliche Fixie
rung von technischen Normen und Mindestgrößen das 
Strukturproblem der spanischen Betriebe lösen. W ir 
wiesen bereits darauf hin, daß in Spanien die mittel
großen Betriebe fehlen, die wegen ihrer produktions
technischen Vorteile bei verhältnism äßig großer w irt
schaftlicher Anpassungsfähigkeit für Spanien von ent
scheidender Bedeutung sein würden. A llerdings dürfte 
es recht fraglich sein, ob eine generelle Festsetzung 
von technischen M indestnormen durch eine Behörde 
der Praxis gerecht werden kann. Eine m arktw irt

schaftliche W irtschaftsordnung basiert ja  gerade dar
auf, daß der einzelne Unternehmer am  besten beur
teilen kann, wann, w ie und in  welchem Umfang er 
seinen Betrieb an die Verhältnisse des M arktes an
gleichen muß. Das Betriebsgrößenproblem in Spanien 
hat weniger seine Ursachen darin, daß die Unterneh
m er nicht wissen, welche Betriebsgrößen günstig 
sind, als vielm ehr darin, daß die äußeren Vorausset
zungen (Kreditmöglichkeiten, eine entsprechende staat
liche W irtschaftspolitik) für eine Anpassung der Be
triebe häufig nicht gegeben sind. Gegenüber den 
direkten staatlichen Maßnahmen der Festsetzung von 
Minimalgrößen sind indirekte, marktkonforme Mittel 
in einer M arktwirtschaft vorzuziehen.

Die gleichen Argum ente lassen sich auch gegen die 
obligatorischen technischen Normen anführen. Die 
Absicht des Ges'etzgebers ist es, zu vermeiden, daß 
w eitere Betriebe mit m angelhafter und ungenügender 
M aschinenausstattung entstehen, von denen es so 
viele in der spanischen W irtschaft gibt. In diese Rich
tung tendiert auch jene Vorschrift des Dekrets, die 
für a l l e  Neugründungen, Erweiterungen oder Ver
legungen gilt, wonach den zuständigen Behörden An
gaben über die Herkunft der Fabrikausrüstung und 
der zu verw endenden Rohm aterialien gemacht sowie 
ein W irtschaftsplan und ein Programm für die be
trieblichen Installierungen übergeben w erden müssen. 
W enn auch nirgends gesagt ist, daß d ie Behörde ein
gereichte Pläne für Projekte zurückweisen oder ab
ändern kann, so w ird sich in  der Praxis eine Einfluß
nahme oft nicht umgehen lassen. A n H and der ein
gereichten Daten kontrolliert der Staat später die Ein
haltung der Pläne, damit „in jedem  Augenblick die 
private Tätigkeit durch die der nationalen Unterneh
men ergänzt w erden kann".

Das Dekret zeigt also marktwirtschaftliche und diri
gistische Züge. Es stellt einen großen Fortschritt ge
genüber der früheren Regelung dar, nach der alle Ent
scheidungen bei der Behörde lagen. Heute steht dem 
Unternehmer ein Recht auf Betreiben eines Unter
nehmens zu, wenn er bestimmte produktionstechnische 
Voraussetzungen erfüllt.

M ehr P r iva tin itia tive  im  A rbeitsrech t

Auf dem Gebiet der Arbeit sind die starren  staat
lichen Bindungen w eitgehend gelockert. Die Kündi
gung ist praktisch frei. Schutz vor einem Mißbrauch 
durch den, A rbeitgeber gew ährt in  erster Linie ein 
System von Entschädigungen, die vom Arbeitsrichter 
bis zu außerordentlich hohen Beträgen (bis zu fünf Jah 
resgehältern) festgesetzt w erden können. Das Kollek
tivvertragsgesetz aus dem Jah re  1958 hat eine neue 
Periode in der Aushandlung der Lohn- und Arbeits
bedingungen eröffnet. Innerhalb der vertikalen  Ge
werkschaften schließen die entsprechenden Arbeitneh
mer* und A rbeitgebervertretungen eines Produktions
zweiges sogenannte gewerkschaftliche Kollektivver
träge ab, in denen sie günstigere als staatlicherseits 
festgesetzte M indestbedingungen vereinbaren können. 
In der Praxis w ird von dieser Möglichkeit in immer 
stärkerem  Maße Gebrauch gemacht.
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W enn die Verträge audi im Sdioße der vom Staat 
kontrollierten Gewerksdiaften gesdilossen werden 
und  der Staat zur W irksam keit seine Genehmigung 
erteilen  muß, so ist das Instrument des Kollektivver
trags dodi ein von der W irtsdiaft erfolgreidi ange
w andtes W erkzeug für die Entfaltung privater Initia
tive geworden. In der Praxis stellen die Gesamtver
einbarungen oft kleine W irtsdiaftspläne für die Unter
nehm en dar, mit dem Ziel, durdi ein mehr oder weni
ger ausgefeiltes Lohn- und Prämiensystem die Lei
stung der Arbeitnehmer und die Produktivität der 
Betrie'be zu steigern. Dadurdi können sowohl die 
W ünsdie der Arbeitnehm er nadi höheren Löhnen als 
audi die W ünsdie der Arbeitgeber nadi Leistungs
steigerungen berüdcsiditigt werden. Das Problem für 
den weiteren Erfolg des spanisdien K ollektivvertrags
wesens besteht darin, inwieweit die aus der Zeit des 
Staatsinterventionismus und der Staatsvorherrsdiaft 
stammende Organisation der vertikalen Gewerksdiaf
ten  eine Anpassung an ein liberales System erfährt, 
damit die V ertretungen d er Sozialpartner unabhängig 
von  einer staatlidi^politisdien Aufsidit ihre Interessen 
verfediten können. Eine Tendenz zu größerer Selb
ständigkeit ist festzustellen, wenngleidi audi für die 
nahe Zukunft nidit anzunehmen ist, daß von der 
grundsätzlidien Zusammenfassung von Arbeitneh
mern und Arbeitgebern in einer Gewerksdiaft abge- 
widien werden soll.

F ehlende V oraussetzungen  fü r  fre ie  M ärkte

Die sehr besdiränkten Entfaltungsmöglidikeiten der 
Privatinitiative haben in der Epodie des Staätsinter- 
ventionismus einen W ettbewerb w eitgehend lahm
gelegt. Man kann aiidi heute nodi von einem ausge
sprodien wettbewerbsfeindlidien Klima in  der spani
sdien W irtsdiaft spredien. Die Bemühungen des Staa
tes um eine Regelung des W ettbewerbs sind spärlidi 
und unvollkommen gewesen.

Seit kurzer Zeit liegt dem spanisdien Parlam ent ein 
Gesetzentwurf über eine „Regelung der Konkurrenz“ 
vor. Danadi ist die freie Eröffnung, Erriditung und 
der freie Betrieb von privaten Unternehmen aller Art 
vorgesehen (Art. 1). Besdiränkungen w erden nur 
durdi die allgemeine Zulässigkeit des Unternehmens
gegenstandes sowie diirdi allgemeine Sidierheits-, 
Hygiene- und A rbeitsvorsdiriften gemadit. Die Ge
werbefreiheit, die nadi der gültigen Regelung immer 
nodi nidit vollständig hergestellt ist, soll also mit 
Hilfe dieses Entwurfs verw irklidit werden.

Bin zukünftiges W ettbewerbsgesetz w ürde dem nadi 
davon ausgehen, daß zunädist einmal die Gewerbe
freibeit hergestellt werden muß, damit der W ettbe
werb durdi die freie Entfaltung der Privatinitiative 
Impulse erhält. Um einen M ißbraudi der Freiheit zu 
vermeiden, erklärt Art. 3 alle Übereinkommen oder 
„tatsädilidien Situationen", die die freie Konkurrenz 
besdiränken oder eine Diskriminierung anderen Un
ternehmen gegenüber darstellen, für illegal und unter
stellt sie dem Strafgesetzbudi. Art. 8  verpfllditet den 
Staat, durdi seine W irtsdiaftspolitik das Prinzip der 
freien Konkurrenz, wie es in dem Gesetz enthalten

ist, zu fördern und zu begünstigen. Die W ahrneh
mung der antimonopolistisdien Tätigkeit soll einer 
besonderen. Kommission übertragen werden.

So einfadi in seiner Anlage und so k lar in  seinen 
Zielen das Projekt audi ersdieint, so sdiw ierig dürfte 
seine erfolgreidie Anwendung sein. Je  nadi einer 
mehr optim istisdien Einsdiätzung der liberalen Ent
w idilung oder einer mehr pessim istisdien werden 
dem Gesetzentwurf h ier Erfolg oder Mißerfolg zuge- 
sdirieben. Die Voraussetzung für die W irksamkeit 
eines W ettbewerbsgesetzes ist das Vorhandensein 
— zumindest auf Teilgebieten — eines funktionsfähi
gen M arktes, d. h. eines M arktes, in  dem Angebot 
und Nadifrage über den Preis ihre ordnende Aufgabe 
erfüllen können. Diese Bedingung is t in Spanien 
jedodi nodi n id it erfüllt. Die lange Epodie staatlidien 
Intervenierens hat zu Ersdieinungen in  der W irt
sdiaft geführt, die die koordinierende Funktion der 
M arktelemente weitgehend außer Kraft gesetzt haben.

In der Zelt des Staatsinterventionismus w ar der ge
samte Außenhandel durdi strenge Hinfuhrbesdirän- 
kungen und hohe Zölle praktisd i lahmgelegt. Der 
übertriebene Sdiutz gegenüber der ausländisdien Kon
kurrenz hatte die einheim isdie Industrie weitgehend 
von Konkurrenzsorgen befreit. N odi heute braudien 
viele spanisdie Produktionszweige eine ausländisdie 
Konkurrenz wegen der hohen Sdiutzzölle n id it zu 
fürditen (z.B. liegt der Zoll auf Personenkraftwagen 
bei 85“/» und auf Lastkraftwagen bei 60”/o). Die Über
betonung der staatlidien A ktivität und die dam it ver
bundene Ausdehnung des Behördenapparates haben 
ein System d er „Beziehungen“ aufkommen lassen, 
das vielfadi an die Stelle eines w irtsdiaftlidien W ett
bewerbs getreten ist. „Beziehungen“ und freundsdiaft- 
lid ie Bande zwisdien leitenden A ngestellten der Pri- 
vatw irtsdiaft und Staatsfunktionären verspradien 
durdi die Erlangung von Sondervergünstigungen oft 
größere und leid iter zu erringende V orteile als ein 
aufreibender, aber im Endergebnis für die Gesamt
w irtsdiaft nützlidierer Konkurrenzkampf.

W irtscha ftspo litik  s ta tt W ettbew erbsgesets 

Für Spanien ist es also zunädist einmal notwendig, 
die mit einer m arktw irtsdiaftlidien Ordnung n id it zu 
vereinbarenden Überbleibsel aus einer vergangenen 
Epodie zu beseitigen. Es reid it nidit aus, auf der 
einen Seite der Privatinitiative neue M öglidikeiten 
einzuräumen, die auf der anderen Seite infolge wett- 
bewerbsfeindlidier Situationen von ihrer W irksam keit 
einbüßen. Spanien braudit im Augenblidc weniger ein 
Gesetz zur Regelung der Konkurrenz als eine W irt- 
sdiaitspolitik, die die Sdiaffung der für einen W ett
bewerb erforderlidien Voraussetzungen betreibt. Eine 
n id it vorhandene Konkurrenz läßt sidi n id it durdi 
ein W ettbewerbsgesetz herstellen. W ie wenig das 
Problem mit gesetzlidien Bestimmungen gelöst w er
den kann, zeigt aud i die Tatsadie, daß alle bisher 
erlassenen Vorsdiriften, die Monopole und diskrimi
nierende Tätigkeiten in  der W irtsdiaft bekämpfen 
sollten, keinen Erfolg hatten. Die W ahrsdieinlidikeit, 
daß dem Entwurf, sollte er Gesetz werden, ein ähn
lidies Sdiidcsal besdiieden sein wird, ist red it groß.
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